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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.2016

Norm

JN §54

1. JN § 54 heute

2. JN § 54 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Ein Feststellungsbegehren das auf den Bestand einer Geldforderung gerichtet ist, hat keinen über das ohnedies

gestellte Zahlungsbegehren hinausgehenden Zweck. Es erhöht daher den Streitwert nicht.
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